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gruSSwort   



Ministerium für Bildung und Kultur des   Landes Schleswig-Holstein 



  
Am Anfang  ist  das Archiv!  Seit  Thomas  Nipperdey 
 seine umfangreiche deutsche Geschichte des 19. Jahr-
 hunderts mit dem Satz „Am Anfang war Napoleon“ 

begonnen hat, ist auf diese Formulierung in den un-
 terschiedlichsten  Zusammenhängen  immer  wieder 
 zurückgegriffen  worden.  Doch  gerade  in  Bezug  auf 
 Archive ist sie wirklich zutreffend: Sie stehen am An-
 fang der Geschichtsschreibung, denn sie sind der ers-
 te und wesentliche Bezugspunkt für Historikerinnen 


und Historiker. Wissenschaftlich fundierte Untersuchungen sind die Grund-
 lage unserer historischen Kenntnisse. Sie basieren auf Quellen, die sich vor 
 allem in den Archiven finden.


Darüber hinaus sind Archive für alle historisch Interessierten wichtig. In der 
 Familien- und in der Ortsgeschichte wird der Einzelne sichtbar. Die individuel-
 le Person und ihre Lebenszusammenhänge sowie ihr Alltag sind hier konkret 
 erfahrbar. Ihr Wirken und ihre Leistungen können anhand von Beispielen le-
 bendig nachvollzogen werden. Die Besonderheiten eines Ortes können in ihren 
 historischen Wurzeln sichtbar gemacht werden. Volkszählungslisten und Haus-
 haltsbücher, Gemeinderatsprotokolle und Personenstandsunterlagen – um nur 
 einige Beispiele zu nennen – sind hier aussagekräftige Unterlagen.


Archive, vor allem die der Kommunen, überliefern die dafür erforderlichen 
 Quellen. Gerade sie sichern die vielen Unterlagen, Aufzeichnungen, Fotos, die 
 bei einzelnen Personen, Familien, Firmen und Vereinigungen entstanden sind. 


Archive sind daher Schnittstellen der konstruktiven Zusammenarbeit von Fach-
 historikerinnen und Fachhistorikern und interessierten Laien, von Zeitzeugin-
 nen und Zeitzeugen sowie Forschenden; sie sind Schnittstellen von Vergangen-
 heit und Gegenwart.


Archive sind Wissensspeicher. Weil wir in einer Informationsgesellschaft le-
ben, benötigen wir täglich eine große Zahl von Angaben aus früheren Tagen, 



(14)Sie  halten  eine  Vielzahl  von  Informationen  auf  Pergament,  Papier,  Film,  Bild 
 oder in elektronischer Form bereit. Sie sichern heute Unterlagen von gestern, 
 damit sie morgen für alle zur Verfügung stehen. Dauerhaft. Und zeitnah: Denn 
 durch eine klare Ordnung, die nur durch den Fachverstand der Archivarinnen 
 und Archivare gewährleistet ist, kann das Gesuchte strukturiert aufbewahrt und 
 schnell zur Verfügung gestellt werden.


Archive bilden auch das Fundament für das juristische und kulturelle Ge-
 dächtnis und für historische Erinnerung, sie sind das öffentliche Gedächtnis un-
 seres Landes. Sie bieten Rechtssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger wie für 
 die Behörden und Ämter in Schleswig-Holstein. Dieses gewährleisten sie durch 
 die Sicherung von Unterlagen mit zentraler und einzigartiger Bedeutung, wie 
 zum Beispiel Grundbücher, Urkunden, Verträge oder Personenstandsunterlagen.


Archive sind ein unverzichtbarer Teil der Verwaltung, die sie laufend be-
 raten  und  durch  ihre  Bewertungsentscheidungen  von  unwichtig  gewordenen 
 Unterlagen entlasten; so legen sie den Blick für das Wesentliche frei. Diese Tätig-
 keit der Archivarinnen und Archivare ist sehr verantwortungsvoll, denn sie ent-
 scheiden über Sein oder Nichtsein der Dokumente, die zumeist Unikate, also nur 
 einmal vorhanden sind. Ziel ist es, einen repräsentativen Querschnitt anzulegen 
 und möglichst viel Information auf wenig Raum zu sichern. Nur die wirklich 
 archivwürdigen Unterlagen werden dauerhaft aufbewahrt und bilden die Basis 
 für zukünftiges Handeln und Erinnern.


In diesem Zusammenhang möchte ich in Erinnerung rufen, dass „Schrift-
 lichkeit“  ein  Grundprinzip  demokratischen  Verwaltungshandelns  ist.  Dieses 
 muss zu jedem Zeitpunkt, also auch nachträglich, überprüfbar sein. Daher erfül-
 len Archive einen wichtigen Auftrag in unserem Rechtsstaat.


Archive  haben  einen  direkten  historisch-politischen  und  kulturellen  Bil-
 dungsauftrag.  Durch  Führungen,  quellenkundliche  Seminare,  Vorträge,  Aus-
 stellungen und Veröffentlichungen unterstützen sie die Auseinandersetzung mit 
 der Geschichte und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Dadurch fördern sie 
 eine gemeinsame, generationsübergreifende kulturelle Arbeit und wirken über 
 nationale, soziale und ethnische Barrieren hinweg. Gerade im Zeitalter der Glo-
 balisierung ist die Beschäftigung mit der Geschichte vor Ort ein wichtiger Fak-
 tor, um sich durch lokale und regionale Identität in der Welt zu orientieren und 
 mental zu verankern.


Ob  es  sich  nun  um  historische  Forschung,  Heimatkunde,  Genealogie, 
Rechtssicherung oder Verwaltungsmodernisierung handelt: Archive stehen im-
mer am Anfang. Ich freue mich daher sehr, dass die Vielfalt der Archivlandschaft 
in Schleswig-Holstein im „Archivführer Schleswig-Holstein. Archive und ihre 
Bestände“ zusammenfassend dargestellt ist. Alle Interessierten können sich hier 
schnell und zuverlässig informieren, welche Archive für ihre Fragen herange-



(15)ausgabe vorgelegte frei zugängliche Internetversion des Buches ermöglicht eine 
 weite Verbreitung und einen schnellen Zugriff auf dieses wichtige Nachschlage-
 werk. Ich danke dem Landesarchiv Schleswig-Holstein, dem Verband der Kom-
 munalarchivarinnen und -archivare in Schleswig Holstein e. V. (VKA) und dem 
 Nordelbischen Kirchenarchiv für ihre verdienstvolle Arbeit. Schleswig-Holstein 
 hat  auch  archivisch  viel  zu  bieten,  wie  der Archivführer  lebendig,  detailreich 
 und benutzungsorientiert zeigt.


Dr. ekkehard Klug


Minister für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein
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gruSSwort



Verband deutscher Archivarinnen und   Archivare e. V. (VdA)


Die Archive mit ihren umfangreichen, oft nur einmal 
 überlieferten Schrift-, Bild- und Tondokumenten sind 
 wichtige Informationsspeicher und Kompetenzzentren 
 für alle Fragen an die Vergangenheit. Das historische 
 Erbe zu erhalten und gleichzeitig für Gegenwart und 
 Zukunft nutzbar zu machen, ist die Hauptaufgabe al-
 ler archivischen Einrichtungen. Was also liegt näher, 
 als diese Vielfalt einer Region in einem Handbuch pu-
 blik zu machen!


Die  engagierten  Archivarinnen  und  Archivare  in 
 unserem  nördlichsten  Bundesland  zeigen  mit  dieser 
 Publikation und den darin veröffentlichten Informationen nicht nur die Reich-
 haltigkeit  der  schleswig-holsteinischen  Archivlandschaft  auf,  sondern  führen 
 uns allen vor Augen, dass heute Archive lebendige und moderne Orte der Ge-
 schichtswahrung und Geschichtsvermittlung sind, die sich in hohem Maße als 
 Dienstleister für eine breite Öffentlichkeit verstehen.


Dem Archivführer wünsche ich darum einen großen Verbreitungsgrad und 
 den historisch Interessierten und Forschenden viele neue Entdeckungen in den 
 Archiven Schleswig-Holsteins.


Dr. Michael Diefenbacher
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Kommunale Landesverbände Schleswig-Holstein


Die  Kommunalarchive  bilden  das  öffentliche  Gedächtnis  einer  Kommune. 


Die  von  den  Archiven  seit  Jahrhunderten  aufbewahrten  Unterlagen  sind 
 hochrangige Kulturgüter und Informationsquellen, ohne die die Kulturland-
 schaft des Landes Schleswig-Holstein nicht denkbar ist. Sie dokumentieren 
 die  rechtlichen,  politischen,  gesellschaftlichen,  kulturellen  und  wirtschaftli-
 chen Verhältnisse ihrer Entstehungszeit.


Damit bilden die Archivgüter für die historische Forschung, aber auch für 
 die Fragen der Rechts-, Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte unverzicht-
 bare Erkenntnisquellen. Die Archive stellen somit ein bedeutsames Kulturgut 
 im öffentlichen Interesse dar. Das historische Erscheinungsbild, kulturelle, so-
 ziale, politische und wirtschaftliche Traditionen sowie die in den Archiven ver-
 wahrte Überlieferung bestimmen wesentlich die kulturell-historische Identität 
 einer  Kommune.  Ein  Kommunalarchiv  trägt  durch  historische  Bildungsarbeit 
 dazu bei, das unverwechselbare, historisch gewachsene Profil einer Kommune 
 bewusst zu machen, zu schärfen und nachhaltig zu vermitteln. Dadurch wird 
 das  Archiv  zu  einem  historischen  Kompetenzzentrum  seiner  Kommune.  Die 
 Vermittlung von lokalgeschichtlichen Inhalten aus Archivgut wirkt identitäts-
 stiftend für das Gemeinwesen.


Sie stärkt Demokratie und Demokratieverständnis durch Offenlegung von 
 historischen  Fakten  und  Entscheidungsprozessen  in  Gesellschaft  und  Verwal-
 tung. Ein modernes Verständnis von Archivarbeit kann die Attraktivität einer 
 Kommune steigern und einen aktiven Beitrag zur Stadtentwicklung leisten.


Das Archiv ermöglicht den Blick auf das historische Erbe einer Kommune 
 und öffnet die Perspektive im jeweiligen zeithistorischen Kontext, die Entwick-
 lung  einer  Kommune  geschichtsbewusst  zu  gestalten.  Darüber  hinaus  ist  das 
 Kommunalarchiv im Netzwerk kommunaler Bildungsarbeit ein unverzichtbarer 
 Bestandteil und bildet insoweit nicht nur einen eigenständigen Lernort, sondern 
 stellt durch die Vernetzung mit anderen Bildungseinrichtungen einen wichtigen 
 Eckpfeiler für die historische Bildungsarbeit in einer Kommune dar.


In der gegenwärtigen prekären Situation der öffentlichen Haushalte ist es 
von besonderer Bedeutung, auf den Wert der Kultureinrichtungen für die Kom-
munen  hinzuweisen.  Kultur  ist  seit  jeher  integraler  Bestandteil  kommunaler 
Selbstverwaltung, die Förderung der Kultur wird als Aufgabe in Artikel 9 der 
Landesverfassung  den  Kommunen  zugewiesen.  Für  die  Wahrnehmung  der 
kulturellen  Gestaltungsaufgaben  in  einer  Kommune  benötigen  die  Kommu-



(18)durch die Wahrnehmung von Selbstverwaltungsaufgaben in der Kommune vor 
 Ort  (insbesondere  von  Kultureinrichtungen  wie  Büchereien,  Museen,  Archi-
 ven, Musikschulen usw. bis hin zum Öffentlichen Personennahverkehr) ist ein 
 Wesensmerkmal  der  verfassungsrechtlich  abgesicherten  kommunalen  Selbst-
 verwaltungsgarantie, weshalb Bund und Länder aufgefordert sind, durch eine 
 angemessene  Finanzausstattung  der  Kommunen  einer  akuten  Bedrohung  der 
 kommunalen Selbstverwaltung entgegenzuwirken.


Gleichzeitig müssen die Kommunen in ihrer Haushaltsnot eigene Wege, 
 beispielsweise über interkommunale Zusammenarbeit, finden, um die Struk-
 turen und das Verwaltungshandeln effizienter zu machen und dadurch ihrer 
 wichtigen Verantwortung gerecht zu werden.


Die  kommunalen  Landesverbände  wünschen  dem  Archivführer  eine 
 weite Verbreitung zur Dokumentation des besonderen Werts der Archive für 
 die Bewahrung des kulturellen Erbes.


Jochen von Allwörden


Städteverband Schleswig-Holstein
 Jan-christian erps


Schleswig-Holsteinischer Landkreistag
 Jörg Bülow


Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag
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vorwort


Gut zehn Jahre nach Einführung der gesetzlichen Archivierungspflicht für alle 
 öffentlichen Verwaltungen in Schleswig-Holstein ist es an der Zeit, sich einen 
 Überblick  über  die  dadurch  angestoßenen  Veränderungen  in  der Archivland-
 schaft  zu  verschaffen.  Gleichzeitig  ist  eine  neue  Übersicht  auch  aufgrund  des 
 technischen  Fortschritts  angezeigt.  Viele  schleswig-holsteinische  Archive  prä-
 sentieren sich inzwischen im Internet, fast alle sind über E-Mail zu erreichen.


Dieses Nachschlagewerk gibt einen aktuellen Überblick, wo überall im Land 
 Archive zu finden sind, und bietet darüber hinaus wertvolle Informationen für 
 die Arbeit in Archiven. Neben den Kontaktdaten enthält dieser Band auch aus-
 führliche Angaben zu den Beständen sowie zur technischen Ausstattung der ein-
 zelnen Archivstandorte.


Das Verzeichnis konzentriert sich auf die amtlichen und öffentlich zugäng-
 lichen Archive der Kommunen, der Kirchen und des Landes, führt aber auch 
 einige private Archive auf. Es enthält Beschreibungen zu mehr als 150 Archiven 
 und archivverwandten Einrichtungen. Die Archive der Kirchenkreise und Kir-
 chengemeinden wurden aus Platzgründen nicht im Einzelnen aufgenommen. 


Ebenso hätte es den Rahmen gesprengt, sämtliche privaten Guts-, Wirtschafts-, 
 Vereins- und Familienarchive aufzuführen. Möge dieser Archivführer als Mo-
 dell  und  Motor  dienen,  die  fehlenden  kirchlichen  und  privaten Archive  oder 
 ortsgeschichtlichen Sammlungen nachzuerfassen.


Die Archive werden mit Angaben zu Adressen, Öffnungszeiten, Ansprech-
 partnerinnen und -partnern, Internetauftritt, Findmitteln und technischer Aus-
 stattung vorgestellt. Darüber hinaus erfahren Sie etwas über die Geschichte des 
 Archivs, den Zuständigkeitsbereich (Sprengel) und erhalten eine Übersicht über 
 die archivierten Unterlagen mit Angaben zu Umfang und Laufzeit. Dabei wurde 
 insbesondere auf die ausführliche Darstellung der Archivbestände von Privat-
 personen, Vereinigungen und Wirtschaftsbetrieben und der Sammlungen Wert 
 gelegt, da über deren Verbleib in der Regel wenig bekannt ist. Die aufgrund der 
 Zuständigkeit zu erwartende amtliche Überlieferung des Archivträgers wird da-
 gegen nur summarisch aufgeführt.


Das Landesarchiv Schleswig-Holstein ist als staatliche Einrichtung an den 
Anfang platziert, es folgen die vier kreisfreien Städte, anschließend die elf Kreise 
mit den jeweiligen Kommunalarchiven. Innerhalb der Abschnitte zu den Kreisen 
sind die Kommunalarchive jeweils nach Stadt-, Gemeinde- und Amtsarchiven 
geordnet alphabetisch aufgeführt. Ein selbstständiges Archiv einer amtsangehö-
rigen Gemeinde ist nach dem Eintrag für das Amtsarchiv zu finden.
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 gen Städte, Ämter und Gemeinden aufgelistet.


Für die evangelisch-lutherische Kirche wurde die Beschreibung des Nordel-
 bischen Kirchenarchivs aufgenommen sowie für die katholische Kirche die des 
 Diözesanarchivs in Hamburg.


Ortsgeschichtliche Sammlungen und Spezial-Archive ohne amtliches Schrift-
 gut wurden am Schluss in einem eigenen Abschnitt zusammengefasst.


Diese durch den Verband der schleswig-holsteinischen Kommunalarchiva-
 rinnen und -archivare e.  V. (VKA) initiierte Publikation konnte durch die frucht-
 bare Zusammenarbeit mit dem Landesarchiv Schleswig-Holstein und dem Nor-
 delbischen  Kirchenarchiv  verwirklicht  werden.  Wir  danken  allen,  die  sich  an 
 dieser Arbeit beteiligt und die Veröffentlichung vorbereitet haben. Insbesondere 
 den Kreisarchiven ist für die Vermittlung und Zusammenstellung der Daten aus 
 ihrem  jeweiligen  Kreis  zu  danken.  Ulrich  Dagge  aus  Kiel  danken  wir  für  die 
 Gestaltung der Karten, Kim Jensen aus Bad Oldesloe für die Vorbereitung der 
 Fragebögen für die Drucklegung.


Dieses Nachschlagewerk in Buchform ist als nützliches Handbuch für his-
 torisch Forschende gedacht. Es hilft ihnen, sich einen Überblick über die um-
 fangreiche historische Überlieferung im Land zu verschaffen, die die abwechs-
 lungsreiche  Geschichte  Schleswig-Holsteins  über  Jahrhunderte  widerspiegelt. 


Es  kann  als  Momentaufnahme  nicht  den  fortwährenden  Veränderungen  der 
 Archivlandschaft Rechnung tragen. Eine stets aktualisierbare gemeinsame Inter-
 netpräsentation bleibt daher als Wunsch für die Zukunft bestehen.


Jutta Briel 
 VKA


rainer hering 


Landesarchiv Schleswig-Holstein 
 ulrich Stenzel 


Nordelbisches Kirchenarchiv
 Almut ueck  


VKA 


Stefan watzlawzik 
VKA 
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tippS für eine erfolgreiche  ArchivBenutzung


Archive sind immer dann Ansprechpartner für Sie, wenn Sie anhand von Origi-
 naldokumenten etwas über Ereignisse, Orte, Einrichtungen und Personen in der 
 Vergangenheit erfahren möchten.


Wenn  Sie  eine  Frage  an  die  Geschichte  haben,  zum  Beispiel  Familienfor-
 schung betreiben, ein Jubiläum feiern wollen, etwas über die Vorgeschichte Ihres 
 Baugrundstücks erfahren wollen, einen Vortrag oder eine Publikation planen, 
 dann können Ihnen die folgenden Tipps helfen. Eine Recherche in den Archiven 
 kann spannend wie eine Expedition in unbekanntes Terrain sein. Manches Mal 
 brauchen Sie Hartnäckigkeit und Ausdauer, um zum Ziel zu kommen. Auf jeden 
 Fall trägt eine gute Vorbereitung zum Erfolg des Projekts bei.


Auch Gruppen, zum Beispiel für Schul- und Studienprojekte, sind in den Archi-
 ven nach Anmeldung willkommen. Fragen Sie nach den jeweiligen Möglichkeiten.



Was ist ein Archiv?


In einem Archiv werden Originalschriftstücke wie Urkunden, Amtsbücher und Akten 
 auf unbegrenzte Zeit aufbewahrt. Diese können bis in das Mittelalter zurückreichen 
 oder erst wenige Jahre alt sein. Darüber hinaus gibt es zumeist eine Fachbibliothek, 
 örtliche Zeitungen und Sammlungen wie Fotos, Postkarten, Karten und Flugblätter 
 etc. Archive dokumentieren die Geschichte für ihren Zuständigkeitsbereich.


Jedes Archiv hat seine spezielle Zuständigkeit; ein Stadtarchiv bezieht sich 
 zum Beispiel auf das Stadtgebiet und erhält seine Unterlagen vorwiegend aus 
 der Stadtverwaltung, ein Kreisarchiv aus der Kreisverwaltung, aber eventuell 
 auch  aus  den  angehörigen  Gemeindeverwaltungen.  Ein  Unternehmensarchiv 
 dokumentiert die Firmengeschichte. 


In Schleswig-Holstein gibt es folgende Archive:


− das Landesarchiv Schleswig-Holstein


− Kreisarchive


− Amtsarchive


− Stadt- und Gemeindearchive


− Archivgemeinschaften 


− das Nordelbische Kirchenarchiv 


− Diözesanarchiv Erzbistum Hamburg


− Kirchenkreis- und Kirchengemeindearchive
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− Wirtschaftsarchive von einzelnen Unternehmen


− private Archive


− archivische Sammlungen


Die  Behörden-  und  Kirchenarchive  stehen  allen  interessierten  Benutzerinnen 
 und Benutzern offen. Die Nutzungsrechte und -bedingungen sind in Archivge-
 setzen geregelt. Private Archive regeln die Benutzung nach eigenem Ermessen.


Bei den meisten Archivbeständen handelt es sich um Unikate. Die Archive 
 haben die Aufgabe, diese Geschichtsquellen vor Zersplitterung und Verfall zu 
 schützen; darum können Archivalien in der Regel nicht ausgeliehen werden. Ar-
 chive bieten daher Arbeitsplätze für die Einsichtnahme vor Ort an.


Teilweise  werden  Bestände  zum  Schutz  und  zur  Sicherung  mikroverfilmt 
 und/oder digitalisiert. Diese Filme oder Digitalisate können Sie für Ihre Recher-
 chen nutzen bzw. sich davon Reproduktionen gegen Gebühren anfertigen lassen.



Vorbereitung


Zunächst sollten Sie zusammenstellen, was Sie selbst schon wissen bzw. was Sie 
 in Ihren eigenen Unterlagen finden können. Bei Familienforschung befragen Sie 
 auch die Angehörigen und tragen die dort vorhandenen Daten zusammen.


− Informieren Sie sich im Internet und in Bibliotheken über die vorliegende Li-
 teratur zu Ihrem Thema. Vor dem Aktenstudium ist die Auswertung der be-
 reits publizierten Aufsätze und Bücher hilfreich. Eventuell erhalten Sie hier 
 bereits Hinweise auf relevante Archivalien und deren Standort.


− Versuchen Sie, Ihre Fragestellung möglichst konkret und präzise zu fassen. 


Vor allem die zeitliche und geografische Eingrenzung gibt Ihnen wertvolle 
 Hinweise auf mögliche Archivbestände.


− Recherchieren Sie im Internet oder in gedruckten Archivverzeichnissen die 
 zuständigen Archive. Dabei sind vor allem zwei Fragen wichtig, die nicht 
 immer leicht zu beantworten sind. Erstens: In welcher Behörde können Un-
 terlagen  zu  diesem  Thema  entstanden  sein?  Zweitens: An  welches Archiv 
 gibt diese Behörde ihre Unterlagen ab?


− Nehmen Sie Kontakt mit den Archiven auf und informieren Sie sich über Öff-
 nungszeiten und Nutzungsbedingungen. Bei einigen Archiven können Sie 
 sich bereits im Internet einen Überblick über die Archivbestände verschaffen. 


Dieser Archivführer gibt Ihnen Hinweise über die Öffnungszeiten, Bestände 
 und Internetangebote der schleswig-holsteinischen Archive.


− Fragen Sie vorab – am besten schriftlich – nach relevanten Beständen zu Ih-
rem Thema. Dabei sollten Sie den Archivarinnen oder Archivaren kurz mit-
teilen, was Sie bereits wissen. Bedenken Sie, die Fülle historischer Themen 
und der Umfang der Bestände in einem Archiv erlauben nur in Ausnahme-
fällen kompetente Auskünfte spontan am Telefon. Umfassende Antworten, 
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 Regel nicht gegeben werden. Die Aufgabe der Archive ist es, die Unterlagen 
 zugänglich zu machen; forschen müssen Sie selbst.


− In den meisten Archiven ist eine Terminvereinbarung für Ihren Archivbesuch 
 ratsam. Eventuell können Sie bereits Archivalien vorbestellen.


− Klären Sie, welche Gebühren anfallen können.



Archivbesuch


− Planen Sie ausreichend Zeit für den Archivbesuch ein. Das Vertrautmachen 
 mit der örtlichen Organisation, die Auswahl der relevanten Dokumente, das 
 Lesen  und Auswerten  der  oftmals  handschriftlichen  Quellen  braucht  Zeit. 


Vergessen Sie Ihr Handwerkszeug nicht: Papier, Stift, Lesebrille, Lupe, Lap-
 top, Ladegerät etc.


− Sofern Sie noch keine Vorauswahl getroffen haben, lassen Sie sich Bestände-
 übersichten und Findbücher vorlegen. Treffen Sie daraus Ihre Auswahl.


− Akten sind in den Archiven nach dem Herkunftsprinzip, nicht nach Sachbe-
 treff geordnet. Gegebenenfalls müssen Sie sich zuerst mit der Verwaltungs-
 gliederung vertraut machen.


− Bitte bedenken Sie, das Archivpersonal führt Sie in die Archivarbeit vor Ort 
 ein und berät Sie bei der Suche nach geeigneten Beständen und Unterlagen. 


Es ist zeitlich nicht in der Lage, Ihnen beim Lesen und Auswerten zu helfen. 


Die Archivarinnen  und Archivare  beschränken  sich  auf  die  Beratung,  um 
 mehr Zeit für die Aufnahme und Erschließung neuer Bestände zu haben.


− Amtliche Akten sind in schleswig-holsteinischen Archiven in der Regel zehn 
 Jahre  nach  Aktenschluss  einsehbar.  Besondere  Amtsgeheimnisse  und  vor 
 allem personenbezogene Daten sind besonders geschützt (siehe dazu Para-
 graf 9 Landesarchivgesetz) und daher erst viel später nutzbar. Für wissen-
 schaftliche Forschung können Ausnahmen gemacht werden.


− Archivalien sind Unikate, sie müssen pfleglich behandelt werden. Nehmen 
 Sie bitte keine Getränke und Speisen an den Arbeitsplatz, rauchen Sie nicht, 
 benutzen Sie die Archivalien nicht als Schreibunterlagen. Entnehmen Sie kei-
 ne Seiten und verändern Sie nicht die Reihenfolge.


− Der Schutz der Archivalien geht der Nutzung oder der Anfertigung von Re-
 produktionen vor. Fragen Sie bitte vorher, ob Fotografieren erlaubt ist. Bitte 
 haben Sie Verständnis dafür, wenn ein schlechter Erhaltungszustand der Ak-
 ten eine Benutzung des Originals ausschließt.


− Sind  Ihre  Forschungen  in  eine  Publikation  geflossen,  stellen  Sie  bitte  dem 
Archiv unaufgefordert ein kostenloses Belegexemplar zur Verfügung. Dies 
gilt auch für maschinenschriftliche Aufsätze und Arbeiten. In der Regel müs-
sen Sie die Quellen, die Sie für Ihr Werk benutzt haben, zusammen mit dem 
Archiv darin angeben.
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Erster Teil


Allgemeine Bestimmungen


§ 1 Grundsatz


Öffentliche Archive  dienen  der  Forschung  und  Bildung,  der  Verwaltung  und 
 Rechtssicherung und ermöglichen die Auseinandersetzung mit Geschichte, Kul-
 tur und Politik. Sie schützen das öffentliche Archivgut gegen Vernichtung und 
 Zersplitterung und sind der Öffentlichkeit für die Nutzung zugänglich. Sie bil-
 den das öffentliche Gedächtnis eines Landes.


§ 2 Geltungsbereich


(1) Die Archivierung ist Aufgabe
 1.  des Landes,


2.  der Kreise,
 3.  der Gemeinden,
 4.  der Ämter,


5.  der Zweckverbände mit Ausnahme der in Absatz 2 Nr. 3 genannten Zweck-
 verbände sowie


6.  aller sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Träger der öffentli-
 chen Verwaltung.


Die Kreise, Gemeinden, Ämter, Zweckverbände und die sonstigen der Aufsicht 
 des Landes unterstehenden Träger der öffentlichen Verwaltung nehmen diese 
 Aufgabe eigenverantwortlich wahr.


(2) Dieses Gesetz gilt nicht für


1.  die  öffentlich-rechtlichen  Religions-  und  Weltanschauungsgemeinschaften 
und ihre Dienste, Werke und Einrichtungen,



(26)2.  die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und die Unabhängige Landes-
 anstalt für das Rundfunkwesen sowie


3.  öffentlich-rechtliche Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, die am 
 Wettbewerb  teilnehmen,  und  deren  Zusammenschlüsse  sowie  Zweckver-
 bände nach § 15 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und 
 nach dem Sparkassengesetz.


§ 3 Begriffsbestimmungen


(1) Archivgut sind alle archivwürdigen Unterlagen, die in ein Archiv übernom-
 men sind, und sonstiges Dokumentationsmaterial, das von einem Archiv als Er-
 gänzung seines Archivgutes gesammelt wird.


(2) Unterlagen im Sinne dieses Gesetzes sind insbesondere Akten, Urkunden, 
 Schriftstücke, Karten, Pläne, Karteien, Bild-, Film- und Tonmaterial und sonsti-
 ge Informationsträger einschließlich der darauf befindlichen Informationen und 
 der zu ihrer Ordnung, Nutzung und Auswertung erforderlichen Hilfsmittel.


(3) Archivwürdig sind Unterlagen, die nach Feststellung der zuständigen Ar-
 chivbehörde für 


1.  Wissenschaft oder Forschung,


2.  das Verständnis der Gegenwart und der Geschichte,


3.  Zwecke der Gesetzgebung, Verwaltung oder Rechtsprechung oder
 4.  die Sicherung berechtigter Belange Betroffener oder Dritter


von bleibendem Wert sind. Archivwürdig sind auch Unterlagen, die aufgrund 
 von anderen Rechtsvorschriften oder zur Rechtswahrung dauernd aufbewahrt 
 werden müssen.


(4) Archivierung umfasst die Aufgabe, archivwürdige Unterlagen nach fachli-
 chen Gesichtspunkten zu erfassen, zu übernehmen, als Archivgut dauernd zu 
 verwahren, zu sichern, zu erschließen, aufzubereiten und für die Benutzung be-
 reitzustellen.


(5) Entstehung im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet den Zeitpunkt der Vervollstän-
 digung einer Unterlage oder des letzten organischen Zuwachses von Unterlagen.



Zweiter Teil


Landesarchiv


§ 4 Organisation und Aufgaben des Landesarchivs


(1) Das bestehende Landesarchiv Schleswig-Holstein wird als Landesoberbehör-
de mit Sitz in Schleswig im Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung und 
Kultur des Landes Schleswig-Holstein errichtet. Es führt die bisherige Bezeich-
nung „Landesarchiv Schleswig Holstein“ (Landesarchiv). Seine Zuständigkeit 
erstreckt sich auf das ganze Land.



(27)(2) Das Landesarchiv hat die Aufgabe, die archivwürdigen Unterlagen der Be-
 hörden und Gerichte des Landes, ihrer besonderen Organisationseinheiten sowie 
 ihrer Funktionsvorgänger und der Rechtsvorgänger des Landes zu archivieren.


(3)  Das  Landesarchiv  kann  auch  archivwürdige  Unterlagen  anderer  Verfü-
 gungsberechtigter, insbesondere privater Personen, archivieren. Die Beteiligten 
 können  durch  Vertrag  regeln,  ob  die  Vorschriften  dieses  Gesetzes  angewandt 
 werden sollen oder ob andere Pflichten und Rechte für die Vertragsparteien gel-
 ten. Schutzwürdige Belange Betroffener dürfen nicht beeinträchtigt werden.


(4) Soweit daran ein öffentliches Interesse besteht, ergänzt das Landesarchiv sei-
 ne Bestände durch sonstiges Dokumentationsmaterial.


(5)  Das  Landesarchiv  erbringt  aus  seinen  Quellenbeständen  als  Informations-
 zentrum Dienstleistungen für Forschung und Bildung. Es erteilt Auskünfte, be-
 rät und unterstützt Benutzerinnen und Benutzer.


(6)  Das  Landesarchiv  soll  durch  eigene  Maßnahmen  die Auseinandersetzung 
 mit der Geschichte des Landes Schleswig-Holstein fördern. Es kann zu diesem 
 Zweck auch eigene Forschungsvorhaben durchführen oder sich an anderen For-
 schungsvorhaben beteiligen.


(7) Das Landesarchiv trägt zur Qualifizierung ehren-, neben- und hauptamtli-
 cher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Archiven bei.


(8) Es erfüllt weitere Aufgaben, die in sachlichem Zusammenhang mit dem Ar-
 chivwesen des Landes stehen.


§ 5 Beratung und Einsicht in Registraturen


(1) Das Landesarchiv hat die in § 4 Abs. 2 genannten Stellen bei der Verwaltung 
 und  Sicherung  ihrer  Unterlagen  im  Hinblick  auf  die  spätere Archivierung  zu 
 beraten. Es kann den Landtag, die in § 2 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 genannten Träger der 
 öffentlichen Verwaltung und die in § 4 Abs. 3 genannten anderen Verfügungsbe-
 rechtigten bei der Verwaltung und Sicherung ihrer Unterlagen im Hinblick auf 
 die spätere Archivierung beraten.


(2) Schon vor dem Zeitpunkt des Anbietens der Unterlagen nach § 6 Abs. 1 ist 
den Vertreterinnen und Vertretern des Landesarchivs zur Erfassung und Siche-
rung  archivwürdiger  Unterlagen  Einsicht  in  alle  Unterlagen  und  Hilfsmittel 
der  Registraturen  der  in  §  4 Abs.  2  genannten  Stellen  zu  gewähren.  Geheim-
haltungsvorschriften des Landes stehen der Einsichtnahme nicht entgegen. Bei 
Unterlagen, die sich auf eine natürliche Person beziehen, besteht das Recht auf 
Einsicht nicht, soweit schutzwürdige Interessen einzelner entgegenstehen. Die 
erforderlichen Auskünfte sind zu erteilen. Das Landesarchiv hat durch geeig-
nete sachliche und personelle Maßnahmen sicherzustellen, dass Gesichtspunkte 
des Geheimschutzes nicht beeinträchtigt werden.



(28)§ 6 Anbietung


(1) Die Behörden und Gerichte des Landes Schleswig-Holstein und ihre beson-
 deren Organisationseinheiten haben dem Landesarchiv alle Unterlagen, die sie 
 zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr benötigen, unverzüglich zur Übernah-
 me anzubieten. Unterlagen sind spätestens 30 Jahre nach ihrer Entstehung anzu-
 bieten, soweit nicht Rechtsvorschriften andere Fristen bestimmen.


(2) Anzubieten sind auch Unterlagen, die personenbezogene Daten, die gesperrt 
 sind oder nach einer Rechtsvorschrift gelöscht werden müssten oder könnten, 
 enthalten  oder  besonderen  Geheimhaltungsvorschriften  unterliegen.  Ausge-
 nommen sind Unterlagen, deren Offenbarung gegen das Brief-, Post- oder Fern-
 meldegeheimnis  verstoßen  würde.  Unberührt  bleiben  die  Rechtsvorschriften 
 über die Löschung unzulässig erhobener oder weiterverarbeiteter Daten oder 
 Unterlagen.


(3) Die Anbietungspflicht umfasst auch die Akten, die die einzelnen Entnazifi-
 zierungsverfahren betreffen und nach § 15 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Been-
 digung der Entnazifizierung vom 17. März 1951 (GVOBl. Schl.-H. S. 85) nach 
 Weisung des Innenministers in Verwahrung zu nehmen waren. § 3 Abs. 3 des 
 Gesetzes über die Sammlung des Schleswig-Holsteinischen Landesrechts vom 4. 


April 1961 (GVOBl. Schl.-H. S. 47) ist auf diese Akten nicht anzuwenden.


(4) Das Landesarchiv kann im Benehmen mit der anbietenden Stelle


1.  die Auswahl und die Form der Übergabe maschinenlesbar gespeicherter In-
 formationen festlegen,


2.  den  Umfang  der  anzubietenden  gleichförmigen  Unterlagen,  die  in  großer 
 Zahl erwachsen, festlegen und


3.  auf das Anbieten von Unterlagen von offensichtlich geringer Bedeutung ver-
 zichten.


(5) Ausnahmsweise können im Einvernehmen mit dem Landesarchiv Unterla-
 gen nach Maßgabe der Absätze 1, 2 und 4 einem sonstigen öffentlichen Archiv 
 angeboten werden, wenn die Einhaltung der in den §§ 7, 8, 9 und 11 getroffenen 
 Bestimmungen gewährleistet ist.


§ 7 Übernahme


(1)  Das  Landesarchiv  übernimmt  die  von  ihm  als  archivwürdig  festgestellten 
 Unterlagen.


(2) Lehnt das Landesarchiv die Übernahme ab oder übernimmt es angebotene 
 Unterlagen  nicht  innerhalb  eines  Jahres,  so  ist  die  anbietende  Stelle  zu  deren 
 weiterer Aufbewahrung nicht verpflichtet.


(3) Archivwürdige Unterlagen können bereits vor Ablauf der durch Rechtsvor-
schriften bestimmten Aufbewahrungsfristen vom Landesarchiv endgültig über-
nommen werden. Die Aufbewahrungsfristen werden in diesem Fall durch die 
Aufbewahrung im Landesarchiv gewahrt.



(29)(4) Das Landesarchiv kann im Einvernehmen mit der abgebenden Stelle auch 
 Unterlagen übernehmen, für die noch keine Anbietungspflicht besteht und über 
 deren Archivwürdigkeit noch keine Feststellung getroffen worden ist.


§ 8 Verwaltung des Archivguts


(1) Das Landesarchiv hat die ordnungs- und sachgemäße Aufbewahrung und 
 Benutzbarkeit seines Archivguts sowie dessen Schutz vor unbefugter Nutzung, 
 Beschädigung oder Vernichtung durch geeignete organisatorische und personel-
 le Maßnahmen sicherzustellen. Es hat von der Übernahme an im Rahmen dieses 
 Gesetzes die schutzwürdigen Belange Betroffener oder Dritter zu berücksichtigen.


(2) Das Landesarchiv ist verpflichtet, das Archivgut nach archivfachlichen Ge-
 sichtspunkten  zu  ordnen  und  durch  Findmittel  zu  erschließen.  Die  Verknüp-
 fung personenbezogener Daten durch das Landesarchiv ist nur zulässig, wenn 
 schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritter nicht beeinträchtigt werden.


(3)  Soweit  es  unter  archivfachlichen  Gesichtspunkten  vertretbar  oder  geboten 
 ist, kann das Landesarchiv im Benehmen mit der abgebenden Stelle die im Ar-
 chivgut enthaltenen Informationen auch in anderer Form archivieren und die 
 Originalunterlagen vernichten.


(4) Unterlagen, bei denen die Voraussetzungen für die Archivwürdigkeit nicht 
 oder nicht mehr vorliegen, sind zu vernichten, soweit nicht die abgebende Stelle 
 erklärt, dass die Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 des Landesdatenschutzgeset-
 zes für eine Sperrung an Stelle der Löschung vorliegen. In diesem Falle sind die 
 Unterlagen von der abgebenden Stelle auf ihre Kosten zurückzunehmen.


(5)  Soweit  Verfahrensakten  der  Gerichte  und  Staatsanwaltschaften  betroffen 
 sind, ist in den Fällen der Absätze 3 und 4 das Einvernehmen erforderlich.


(6) Das Landesarchiv kann Archivgut mit Ausnahme der Unterlagen nach § 6 
 Abs.  3  an  andere  öffentliche Archive  abgeben,  wenn  dies  fachlich  geboten  ist 
 und wenn die Einhaltung der in den §§ 9 und 11 getroffenen Bestimmungen 
 gewährleistet bleibt.


(7) Bei Unterlagen nach § 7 Abs. 4 bleibt das Verfügungsrecht über die Unterla-
 gen bei der abgebenden Stelle, die auch über die Nutzung entscheidet. Die Ver-
 antwortung des Landesarchivs beschränkt sich auf die in Absatz 1 bestimmten 
 Maßnahmen.


§ 9 Nutzung des Archivguts


(1) Alle Personen haben das Recht, das Archivgut nach Maßgabe dieses Gesetzes 
 und der auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsvorschriften zu nutzen. Weiter-
 gehende gesetzliche Rechte bleiben unberührt.


(2) Die Nutzung des Archivgutes ist einzuschränken oder zu versagen, soweit
 1.  die Geheimhaltungspflicht nach § 203 Abs. 1 bis 3 des Strafgesetzbuches oder 


andere Rechtsvorschriften verletzt würden,



(30)2.  Grund zu der Annahme besteht, dass das Wohl der Bundesrepublik Deutsch-
 land oder eines ihrer Länder gefährdet wird,


3.  Grund  zu  der  Annahme  besteht,  dass  schutzwürdige  Belange  Betroffener 
 oder Dritter entgegenstehen,


4.  dadurch der Erhaltungszustand des Archivguts gefährdet würde,
 5.  ein nicht vertretbarer Verwaltungsaufwand entstehen würde oder
 6.  besondere Vereinbarungen mit privaten Eigentümern getroffen werden.


(3) Soweit durch Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist, bleibt Archivgut 
 für die Dauer von zehn Jahren seit Entstehung der Unterlagen von der Nutzung 
 ausgeschlossen. Unterliegt das Archivgut einem besonderen Amtsgeheimnis oder 
 besonderen  Rechtsvorschriften  über  Geheimhaltung,  darf  es  erst  dreißig  Jahre 
 nach Entstehung der Unterlagen genutzt werden. Archivgut, das sich nach seiner 
 Zweckbestimmung oder seinem wesentlichen Inhalt auf eine natürliche Person 
 bezieht (personenbezogenes Archivgut), darf in jedem Falle erst zehn Jahre nach 
 deren Tod oder, wenn das Todesdatum nicht bekannt oder nur mit unvertretba-
 rem Aufwand feststellbar ist, neunzig Jahre nach deren Geburt genutzt werden. 


Ist  weder  ein  Todes-  noch  ein  Geburtsdatum  feststellbar,  endet  die  Schutzfrist 
 für personenbezogenes Archivgut sechzig Jahre nach Entstehung der Unterlagen.


(4) Schutzfristen nach Absatz 3 gelten nicht für


1.  Unterlagen, die bei ihrer Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt oder der 
 Öffentlichkeit zugänglich waren, sowie


2.  die Nutzung des Archivguts durch die Stellen, bei denen die Unterlagen ent-
 standen sind oder die sie abgegeben haben, wenn sie das Archivgut für die 
 Erfüllung  ihrer Aufgaben  wieder  benötigen.  Dies  gilt  nicht  für Archivgut, 
 das nach § 19 Abs. 2 des Landesdatenschutzgesetzes vom 30. Oktober 1991 
 (GVOBl. Schl.-H. S. 555) vor der Ablieferung hätte gesperrt, vernichtet oder 
 gelöscht werden müssen,


3.  die Nutzung des Archivguts zu wissenschaftlichen Zwecken unter den Vor-
 aussetzungen und nach dem Verfahren des § 28 des Landesdatenschutzge-
 setzes vom 30. Oktober 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 555),


4.  personenbezogenes Archivgut, das die Tätigkeit von Personen dokumentiert, 
 soweit sie in Ausübung eines öffentlichen Amtes gehandelt haben und ihre 
 persönlichen Lebensverhältnisse nicht betroffen sind. In diesem Fall endet 
 die Schutzfrist zehn Jahre nach Entstehung der Unterlagen. Hat die Tätigkeit 
 in  personenbezogenem  Archivgut  ihren  Niederschlag  gefunden,  sind  die 
 schutzwürdigen Interessen Dritter angemessen zu berücksichtigen.


(5) Das Landesarchiv kann die Schutzfristen im Einzelfall oder für bestimmte 
 Teile von Archivgut verkürzen, wenn Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen.


(6) Bei personenbezogenem Archivgut ist im Einzelfall der Nutzung eine Ver-
 kürzung nur zulässig, wenn


1.  die  Betroffenen  oder  nach  deren  Tod  die  überlebende  Ehegattin  oder  der 
überlebende Ehegatte, die überlebende eingetragene Lebenspartnerin oder 



(31)der überlebende eingetragene Lebenspartner, nach deren oder dessen Tod 
 die Kinder oder wenn weder eine Ehegattin oder ein Ehegatte, eine einge-
 tragene Lebenspartnerin oder ein eingetragener Lebenspartner noch Kinder 
 vorhanden sind, die Eltern eingewilligt haben oder


2.  die  Nutzung  zu  wissenschaftlichen  Zwecken  oder  zur  Wahrnehmung  von 
 Belangen,  die  im  überwiegenden  Interesse  Betroffener  oder  Dritter  liegen, 
 unerlässlich ist und die Wahrung der schutzwürdigen Belange der Betroffe-
 nen oder Dritter durch geeignete Maßnahmen sichergestellt ist.


§ 10 Schiedsausschuss


(1) Gegen die Entscheidung des Landesarchivs über die Nutzung von Archivgut 
 kann binnen eines Monats beim Landesarchiv Widerspruch eingelegt werden. 


Über den Widerspruch entscheidet ein Schiedsausschuss binnen drei Monaten. 


Das Recht, durch Klage die Verweigerung der Nutzung des Archivguts anzu-
 fechten, bleibt unberührt.


(2)  Der  Schiedsausschuss  wird  beim  Landesarchiv  gebildet  und  besteht  aus 
 drei Mitgliedern, die von dem Ministerium für Bildung und Kultur des Landes 
 Schleswig-Holstein für drei Jahre berufen werden. Jeweils ein Mitglied soll über 
 besondere Fachkenntnisse auf dem Gebiet des Archivwesens, des Datenschut-
 zes und der wissenschaftlichen Forschung oder der Archivbenutzung zu wissen-
 schaftlichen Zwecken beifügen. Dem Schiedsausschuss gehört mindestens eine 
 Frau an.


(3) Das Ministerium für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein re-
 gelt das Nähere über die Zusammensetzung und das Verfahren des Schiedsaus-
 schusses durch Verordnung.


§ 11 Schutzrechte


(1) Betroffenen ist auf Antrag Auskunft über die im Archivgut zu ihrer Person 
 enthaltenen Daten zu erteilen oder Einsicht in das Archivgut, das sich auf sie 
 bezieht, zu gewähren, soweit das Archivgut durch den Namen der Person er-
 schlossen ist oder Angaben gemacht werden, die das Auffinden des Archivgu-
 tes oder der Angaben mit angemessenem Aufwand ermöglichen. Dies gilt nicht, 
 soweit


1.  eine Nutzung nach § 9 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 6 einzuschränken oder zu versagen 
 wäre,


2.  Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange Dritter entge-
 genstehen.


(2) Wird festgestellt, dass personenbezogene Angaben unrichtig sind, so ist dies 
in den Unterlagen zu vermerken oder auf sonstige Weise festzuhalten. Bestreiten 
Betroffene die Richtigkeit personenbezogener Angaben, so ist ihnen die Mög-
lichkeit einer Gegendarstellung einzuräumen. Das Landesarchiv ist verpflichtet, 
die Gegendarstellung den Unterlagen hinzuzufügen. Nach dem Tode der Be-



(32)troffenen steht dieses Recht dem Personenkreis nach § 9 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 zu.


(3) Rechtsansprüche Betroffener auf Löschung unzulässig gespeicherter perso-
 nenbezogener Daten bleiben unberührt.


§ 12 Unterlagen von Stellen des Bundes, bundesrechtliche
 Geheimhaltungsvorschriften


(1) Für Unterlagen, die nach § 2 Abs. 3 Satz 1 des Bundesarchivgesetzes von Stel-
 len des Bundes dem Landesarchiv übergeben werden, gelten § 2 Abs. 4 Satz 2 
 sowie die §§ 4 und 5 Abs. 1 bis 7 und 9 des Bundesarchivgesetzes entsprechend.


(2) Für Unterlagen, die den Rechtsvorschriften des Bundes über die Geheimhal-
 tung im Sinne der §§ 8, 10 und 11 des Bundesarchivgesetzes unterliegen, und die 
 von anderen als den in § 2 Abs. 1 des Bundesarchivgesetzes genannten Stellen 
 dem Landesarchiv übergeben werden, gelten §§ 2 und 5 Abs. 1 bis 7 und 9 des 
 Bundesarchivgesetzes entsprechend.


§ 13 Rechtsverordnungen


Das Ministerium für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein regelt 
 durch Verordnung


1.  die  Nutzung  des  Archivguts,  insbesondere  das  Antrags-  und  Genehmi-
 gungsverfahren, die Sorgfaltspflichten bei der Nutzung und die Herstellung 
 von Kopien und Reproduktionen, sowie


2.  die unentgeltliche Abgabe eines Belegexemplares jeder unter maßgeblicher Be-
 nutzung von Archivgut des Landesarchivs hergestellten, vervielfältigten Arbeit. 


Hierbei sind die Belastung mindernde Ausgleichsleistungen oder Maßnahmen 
 vorzusehen,  wenn  die  unentgeltliche Abgabe  für  die  oder  den  Verpflichteten 
 nicht zumutbar ist.



Dritter Teil


Sonstige öffentliche Archive


§ 14 Archiv des Schleswig-Holsteinischen Landtags


(1) Der Schleswig-Holsteinische Landtag entscheidet in eigener Zuständigkeit, 
 ob bei ihm entstandene Unterlagen, die zur Erfüllung der Aufgaben nicht mehr 
 benötigt werden, von ihm selbst archiviert oder dem Landesarchiv zur Archi-
 vierung  angeboten  werden.  Im  Falle  der Anbietung  ist  das  Landesarchiv  zur 
 Übernahme der archivwürdigen Unterlagen verpflichtet.


(2)  Sofern  der  Schleswig-Holsteinische  Landtag  ein  eigenes Archiv  unterhält, 
gelten  die  §§  8,  9  und  11  sinngemäß.  Die  Präsidentin  oder  der  Präsident  des 
Landtags regelt die Einzelheiten der Benutzung durch Satzung.



(33)§ 15 Kommunale Archive


(1) Die Kreise, Gemeinden, Ämter und Zweckverbände regeln die Archivierung 
 und Nutzbarmachung der bei ihnen entstandenen Unterlagen in eigener Verant-
 wortung, insbesondere Antrags- und Genehmigungsverfahren sowie Zugangs-
 bedingungen. Sie können zu diesem Zweck


1.  eigene Archive errichten und unterhalten oder


2.  zusammen mit anderen kommunalen Körperschaften Gemeinschaftsarchive 
 schaffen oder sich daran beteiligen oder


3.  ihre Unterlagen dem Landesarchiv, sofern dieses zur Übernahme bereit ist, 
 oder einem sonstigen öffentlichen Archiv anbieten und übergeben. 


Die Kreise mit eigenem Archiv sind zur Übernahme des ihnen von den Gemein-
 den und Ämtern angebotenen Archivguts verpflichtet. Einzelheiten der Archi-
 vierung  und  Rückgabe,  insbesondere  die  Kostenbeteiligung  der  abgebenden 
 kommunalen Körperschaft, werden durch öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt.


Die anbietenden Kreise, Gemeinden, Ämter und die Zweckverbände haben an 
 den von dem Landesarchiv übernommenen archivwürdigen Unterlagen einen 
 Anspruch auf Rückgabe für den Fall, dass ein eigenes Archiv oder ein Gemein-
 schaftsarchiv nach Satz 2 Nr. 1 oder 2 errichtet wird.


(2) Archivwürdige Unterlagen, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt 
 werden, sind im Falle des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 in das Archiv zu über-
 nehmen oder im Falle des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 3 dem Landesarchiv oder dem 
 sonstigen öffentlichen Archiv anzubieten und zu übergeben. § 6 Abs. 2 und 4 
 und § 7 Abs. 3 gelten entsprechend.


(3) Für die Verwaltung und Sicherung von Archivgut in einem Archiv nach Ab-
 satz 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2, die Geltendmachung von Schutzrechten und die Benut-
 zung des Archivguts gelten § 8 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 9 sowie die §§ 11 und 12 Abs. 


2 entsprechend. Durch Satzung kann eine Verpflichtung zur Ablieferung eines 
 Belegexemplars bestimmt werden. § 13 Nr. 2 gilt entsprechend.


§ 16 Sonstige öffentliche Archive


(1) Die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften ohne 
 Gebietshoheit, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts haben die bei 
 ihnen entstandenen Unterlagen nach Maßgabe des § 6 Abs. 1, 2 und 4 dem Lan-
 desarchiv anzubieten. Das Landesarchiv ist zur Übernahme der archivwürdigen 
 Unterlagen verpflichtet. Einzelheiten der Archivierung und Rückgabe, insbeson-
 dere die Kostenbeteiligung der anbietenden Körperschaft, Anstalt oder Stiftung, 
 werden durch öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt.


(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die betreffenden Körperschaften, 
 Anstalten und Stiftungen


1.  eigene Archive errichten und unterhalten oder


2.  zusammen mit anderen Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen Gemein-
schaftsarchive schaffen oder sich daran beteiligen oder



(34)3.  zusammen mit Privaten Gemeinschaftsarchive schaffen oder sich daran be-
 teiligen  und  nach  Feststellung  des  Landesarchivs  das  jeweilige Archiv  ar-
 chivfachlichen Anforderungen genügt oder


4.  ihre Unterlagen einem sonstigen öffentlichen Archiv anbieten und überge-
 Die nach Absatz 1 anbietenden Stellen haben gegenüber dem Landesarchiv ei-ben.


nen Anspruch auf Rückgabe der archivwürdigen Unterlagen für den Fall, dass 
 die  Unterlagen  einem  eigenen  Archiv  oder  einem  Gemeinschaftsarchiv  nach 
 Satz 1 Nr. 1 oder 2 übergeben werden.


(3) Archivwürdige Unterlagen, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt 
 werden, sind im Falle des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 oder 2 in das Archiv zu über-
 nehmen oder im Falle des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 3 dem Landesarchiv oder einem 
 sonstigen öffentlichen Archiv anzubieten und zu übergeben. § 6 Abs. 2 und 4 
 und § 7 Abs. 3 gelten entsprechend.


(4) Für die Verwaltung und Sicherung von Archivgut in einem Archiv nach Ab-
 satz 2 Satz 1 Nr. 1, 2 oder 3, die Geltendmachung von Schutzrechten und die 
 Benutzung des Archivguts gelten § 8 Abs. 1, 2, 4 und 5, § 9 sowie die §§ 11 und 
 12 Abs. 2 entsprechend. Durch Satzung kann eine Verpflichtung zur Ablieferung 
 eines Belegexemplars bestimmt werden. § 13 Nr. 2 gilt entsprechend.



Vierter Teil


Aufsicht und Schlussbestimmung


§ 17 Aufsicht


Die Aufsicht über das Landesarchiv führt das Ministerium für Bildung, Wissen-
 schaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein als oberste Archiv-
 behörde.


§ 18 Inkrafttreten


Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme der §§ 15 und 16 am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft. § 15 tritt am 1. Januar 2000, § 16 tritt am 1. Januar 1995 in Kraft.



(35)
KirchengeSetz üBer DAS ArchivweSen



(Archivgesetz)



vom 11. Februar 1991 (GVOBl. S. 99, 162)


– Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche –


Inhalt


§ 1 Archivwesen


§ 2 Begriffsbestimmungen


§ 3 Erhaltung, Sicherung, Aufbewahrung, Erschließung von Archivgut


§ 4 Kirchliche Archive


§ 5 Bewertung und Vernichtung von Schriftgut


§ 6 Anzeige- und Ablieferungspflicht


§ 7 Rechts- und Fachaufsicht


§ 8 Zulässigkeit der Bearbeitung


§ 9 Rechte Betroffener


§ 10 Benutzung durch kirchliche und sonstige öffentliche Stellen


§ 11 Benutzung durch Sonstige


§ 12 Ergänzende Bestimmungen


§ 13 Schlussbestimmungen


§ 1 Archivwesen


1 Das Archivwesen dient der Dokumentation kirchlicher Tätigkeit in der Vergan-
 genheit und hat damit Teil an der Erfüllung des kirchlichen Auftrages. 2 Die Nordel-
 bische Kirche regelt das Archivwesen im Rahmen ihrer Mitverantwortung für das 
 kulturelle Erbe und im Bewusstsein der rechtlichen Bedeutung sowie des wissen-
 schaftlichen, geschichtlichen und künstlerischen Wertes kirchlichen Archivgutes.


§ 2 Begriffsbestimmungen


(1) 1 Kirchliches Archivgut ist das in den kirchlichen Stellen erwachsene Schrift-
gut, soweit es auf Dauer aufbewahrungswürdig ist und für die laufende Arbeit 
nicht mehr benötigt wird. 2 Nicht darunter fallen eigene Aufzeichnungen, die 
Pastoren und Pastorinnen sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Wahrneh-
mung ihres Seelsorgeauftrages gemacht haben.



(36)(2) Kirchliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes sind die Körperschaften öffentli-
 chen Rechts nach Artikel 3 Absatz 2 der Verfassung sowie ihre Dienste, Werke 
 und Einrichtungen.


(3) Schriftgut sind Informations- und Datenträger, insbesondere Akten, Amtsbü-
 cher, Karten, Siegel, Stempel, Pläne, Bilder und Tonträger.


(4) Auf Dauer aufbewahrungswürdig ist Schriftgut, dem aufgrund seines kirch-
 lichen, wissenschaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wertes oder auf-
 grund von Rechtsvorschriften bleibender Wert zukommt.


(5) 1 Privates Schriftgut ist bei Dritten erwachsenes, nicht amtliches Schriftgut 
 (zum Beispiel Nachlässe oder Sammlungsgut). 2 Es kann von kirchlichen Stellen 
 übernommen  werden,  sofern  an  der  Übernahme  ein  kirchliches  Interesse  be-
 steht. 3  Dann ist es wie kirchliches Archivgut zu behandeln.


§ 3 Erhaltung, Sicherung, Aufbewahrung, Erschließung von Archivgut
 (1) Kirchliches Archivgut ist unveräußerlich.


(2) 1 Die kirchlichen Stellen haben sicherzustellen, dass ihr Archivgut erhalten 
 bleibt, dass es gegen Verlust und Beschädigung gesichert ist, dass es sachgerecht 
 aufbewahrt und im Interesse der Kirche und der wissenschaftlichen Forschung 
 erschlossen wird. 2 Diese Aufgaben werden ausschließlich durch kirchliche Ar-
 chive wahrgenommen.


(3) Vor jeder Maßnahme, die kirchliches Archivgut in seiner Erhaltung, Siche-
 rung, Aufbewahrung oder Erschließung betrifft, ist die Beratung des Nordelbi-
 schen Kirchenamtes (Nordelbisches Kirchenarchiv) einzuholen.


§ 4 Kirchliche Archive


(1) 1 Die Nordelbische Kirche, ihre Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbän-
 de, Kirchenkreise und Kirchenkreisverbände richten je für sich oder gemeinsam 
 kirchliche Archive ein und unterhalten diese. 2 Eine Deponierung ihres Archiv-
 gutes ist ausschließlich bei einem kirchlichen Archiv nach Satz 1 zulässig. 3 Die 
 Übertragung der Aufgaben nach § 3 Abs. 2 und die Deponierung bedürfen der 
 schriftlichen Vertragsform (Depositalvertrag) und der Genehmigung der nach 


§ 7 zuständigen Stelle. 4 Die jeweiligen Eigentumsrechte am Archivgut bleiben 
 davon unberührt.


(2) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Kirchengesetzes bereits bestehende 
 Depositalverträge bleiben unberührt.


(3) Das Archivgut der Nordelbischen Kirche wird von dem Nordelbischen Kir-
chenamt durch das Nordelbische Kirchenarchiv verwaltet; hierzu gehört auch 
das bei den ehemaligen Landeskirchen Eutin, Hamburg, Lübeck und Schleswig-
Holstein bis zum 31. Dezember 1976 erwachsene Archivgut. Im Übrigen nimmt 
das  Nordelbische  Kirchenamt  (Nordelbisches  Kirchenarchiv)  für  den  Bereich 
der Nordelbischen Kirche die Aufgaben nach § 1 wahr.



(37)§ 5 Bewertung und Vernichtung von Schriftgut


(1)  Das  Nordelbische  Kirchenamt  regelt  im  Rahmen  von  §  2 Abs.  4,  welches 
 Schriftgut auf Dauer aufbewahrungswürdig ist (Bewertung).


(2) 1 Schriftgut, das nicht auf Dauer aufbewahrungswürdig ist, kann vernichtet 
 werden. 2 Eigene Aufzeichnungen, die Pastoren und Pastorinnen sowie Mitar-
 beiter und Mitarbeiterinnen in Wahrnehmung ihres Seelsorgeauftrages gemacht 
 haben, sind zu vernichten, sobald sie zur Seelsorge nicht mehr benötigt werden. 


3 Die Vernichtung hat sachgerecht zu erfolgen.


(3) 1 Die sich aus der Regelung nach Absatz 1 ergebenden Aufgaben sowie die 
 Aufgaben nach Absatz 2 werden von den kirchlichen Archiven im Benehmen mit 
 dem Nordelbischen Kirchenamt (Nordelbisches Kirchenarchiv) für die Nordel-
 bische Kirche vom Nordelbischen Kirchenarchiv wahrgenommen. 2 Wird eine 
 Einigung nicht erzielt, trifft das Nordelbische Kirchenamt die Entscheidung.


§ 6 Anzeige- und Ablieferungspflicht


(1) Schriftgut, das aus der laufenden Registratur oder Arbeit ausgeschieden wer-
 den muss, ist in einer Altregistratur zu verwahren, bis die Bewertung nach § 5 
 erfolgt.


(2) 1 Schriftgut, das zur Bewertung nach § 5 ansteht, ist dem kirchlichen Archiv 
 anzuzeigen. 2 Archivgut ist an das kirchliche Archiv abzugeben.


(3) Werden kirchliche Stellen geteilt, aufgehoben oder zusammengelegt, so soll 
 ihr Archiv- oder Schriftgut geschlossen erhalten bleiben und entweder an den 
 Rechtsnachfolger oder, wenn ein solcher nicht vorhanden ist, an ein kirchliches 
 Archiv nach § 4 Abs. 1 abgegeben werden.


§ 7 Rechts- und Fachaufsicht


(1) Im Archivwesen führt die Aufsicht 


a.  über  die  Kirchengemeinden  und  Kirchengemeindeverbände  sowie  ihre 
 Dienste,  Werke  und  Einrichtungen  der  Kirchenkreisvorstand,  unbeschadet 
 der allgemeinen Aufsicht des Nordelbischen Kirchenamtes,


b.  über die Kirchenkreise, die Kirchenkreisverbände sowie ihre Dienste, Werke 
 und Einrichtungen und die Dienste, Werke und Einrichtungen der Nordelbi-
 schen Kirche das Nordelbische Kirchenamt, 


c.  über das Nordelbische Kirchenamt die Kirchenleitung.


(2) Die Aufsicht über die Archive der kirchlichen Dienste, Werke und Einrichtun-
 gen mit eigener Rechtspersönlichkeit führen ihre durch Kirchengesetz, Satzung, 
 Vereinbarung oder Stiftungsurkunde bestimmten Aufsichtsorgane.


(3) Die Aufsicht über die Archive im Übrigen liegt bei der Kirchenleitung.


(4) Zur Unterstützung der Aufsicht nach Absatz 1 Buchstabe a ist die Beratung 
des Nordelbischen Kirchenamtes (Nordelbisches Kirchenarchiv) einzuholen.



(38)§ 8 Zulässigkeit der Bearbeitung


(1) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kirchlicher Archive dürfen zur Wahrneh-
 mung von Aufgaben nach § 3 Abs. 2 und 3, § 4 und § 5 Abs. 2 kirchliches Archiv-
 gut und Schriftgut einsehen und bearbeiten.


(2)  Mitarbeiter  und  Mitarbeiterinnen  kirchlicher  Stellen  dürfen  zur  Wahrneh-
 mung der Aufsicht nach § 7 kirchliches Archivgut und Schriftgut einsehen und 
 bearbeiten.


(3) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bei Wahrnehmung der Aufgaben nach 
 Absatz 1 und 2 Einsicht erhalten in Aufzeichnungen, die Pastoren und Pastorin-
 nen sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Wahrnehmung ihres Seelsorge-
 auftrages gemacht haben, müssen über deren Inhalt absolute Verschwiegenheit 
 wahren.


(4) 1 Wird kirchliches Archivgut im Auftrag kirchlicher Stellen oder kirchlicher 
 Archive bearbeitet, so ist die Bearbeitung nur im Rahmen der Weisungen des 
 jeweiligen Auftraggebers zulässig. 2 Die Erteilung von Aufträgen bedarf der 
 schriftlichen Vertragsform und ist genehmigungspflichtig. 3 Sofern die kirchli-
 chen Archivbestimmungen auf den Auftragnehmer keine Anwendung finden, 
 ist der Auftraggeber verpflichtet sicherzustellen, dass der Auftragnehmer die-
 se Bestimmungen beachtet und sich der Aufsicht einer kirchlichen Stelle un-
 terwirft.


§ 9 Rechte Betroffener


(1) Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über die sie betreffenden per-
 sonenbezogenen Angaben  im Archivgut,  soweit  das Archivgut  durch  Namen 
 der Person erschlossen ist.


(2) Rechtsansprüche Betroffener auf Löschung oder Vernichtung der sie betref-
 fenden personenbezogenen Angaben sowie Ansprüche aus den Datenschutzbe-
 stimmungen der Nordelbischen Kirche bleiben unberührt.


(3)  Bestreiten  Betroffene  die  Richtigkeit  der  sie  betreffenden  personenbezoge-
 nen Angaben in dem Archivgut und lässt sich weder die Richtigkeit noch die 
 Unrichtigkeit der sie betreffenden personenbezogenen Angaben feststellen, sind 
 diese zu anonymisieren oder zu sperren; die kirchlichen Archive können jedoch 
 verlangen, dass an die Stelle der Anonymisierung oder Sperrung eine Gegen-
 darstellung der Betroffenen tritt, soweit dadurch deren schutzwürdige Belange 
 angemessen berücksichtigt werden.


§ 10 Benutzung durch kirchliche und sonstige öffentliche Stellen


1 Die Benutzung von kirchlichen Archiven durch kirchliche oder sonstige öffent-
 liche Stellen ist grundsätzlich zulässig, soweit das Archivgut 


1.  keine personenbezogenen Angaben enthält oder 


2.  diese Benutzung im Rahmen der ursprünglichen Zweckbestimmung liegt 
3.  oder die Betroffenen der Benutzung zugestimmt haben oder



(39)4.  die Bestimmungen der Nordelbischen Kirche über Datenübermittlungen in 
 entsprechender Anwendung dies zulassen.


2 § 11 Abs. 2 und 3 ist zu beachten.


§ 11 Benutzung durch Sonstige


(1) 1 Das Recht, kirchliches Archivgut zu benutzen, steht allen, die ein berechtig-
 tes Interesse geltend machen, auf Antrag zu, es sei denn, Rechtsvorschriften oder 
 vertragliche Vereinbarungen nach § 2 Abs. 5 stehen dem entgegen. 2 Kirchliches 
 Archivgut, dessen Entstehungszeit weniger als 15 Jahre zurückliegt, soll nicht 
 zur Benutzung vorgelegt werden.


(2) Die beantragte Benutzung ist nicht zulässig, soweit Grund zu der Annah-
 me besteht, dass die Wahrnehmung des Auftrages der Kirche gefährdet würde, 
 oder die Sicherheit oder der Erhaltungszustand des Archivgutes gefährdet wür-
 de, oder ein nicht vertretbarer Aufwand entstehen würde, oder die Geheimhal-
 tungspflicht nach § 203 Abs. 1 bis 3 des Strafgesetzbuches oder andere Rechts-
 vorschriften  über  Geheimhaltung  verletzt  würden,  oder  es  sich  um  gesperrte 
 oder unzulässig erhobene Angaben handelt.


(3) Die beantragte Benutzung ist des Weiteren unzulässig, wenn Grund zu der An-
 nahme besteht, dass schutzwürdige Belange Dritter entgegenstehen, es sei denn, 


1.  es handelt sich um Angaben, die veröffentlicht oder allgemein zugänglich 
 sind, oder


2.  das  kirchliche  Interesse  oder  das  Allgemeininteresse  an  der  Auswertung 
 überwiegt, 


3.  oder ein rechtliches Interesse des Benutzers oder der Benutzerin überwiegt, 
 4.  die Betroffenen stimmen der Benutzung zu.oder


(4) Für die Benutzung können Gebühren erhoben werden.


§ 12 Ergänzende Bestimmungen


Das Nähere zu § 3 Abs. 2 und 3, § 4 Abs. 1, § 5, § 7 Abs. 4, § 8 Abs. 4 und § 11 
 regelt die Kirchenleitung durch Rechtsverordnung.


§ 13 Schlussbestimmungen


(1) Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.


(2) Die aufgrund des Archivgesetzes vom 20. Januar 1979 (GVOBl. S. 35) in der 
 Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 1989 (GVOBl. S. 61) sowie der 
 Rechtsverordnung  zur  Ermächtigung  des  Nordelbischen  Kirchenamtes  zum 
 Erlass  von  Ausführungsverordnungen  zum  Archivgesetz  vom  27.  April  1979 
 (GVOBl.  S.  147),  zuletzt  geändert  durch  Kirchengesetz  vom  28.  Januar  1989 
 (GVOBl. S. 48), erlassene 


− Benutzungsordnung vom 23. Februar 1980 (GVOBl. S. 80),


− Gebührenordnung vom 23. Februar 1980 (GVOBl. S. 84),


− Kassationsordnung vom 23. Februar 1980 (GVOBl. S. 80)



(40)sowie die allgemeine Verwaltungsanordnung über die Tätigkeit kirchlicher Ar-
 chivpfleger vom 9. August 1977 (GVOBl. S. 192) bleiben bis zu einer Neurege-
 lung in Kraft.


(3) Gleichzeitig treten das Archivgesetz vom 20. Januar 1979 (GVOBl. S. 35) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 1989 (GVOBl. S. 61) sowie 
die Rechtsverordnung zur Ermächtigung des Nordelbischen Kirchenamtes zum 
Erlass  von  Ausführungsverordnungen  zum  Archivgesetz  vom  27.  April  1979 
(GVOBl.  S.  147),  zuletzt  geändert  durch  Kirchengesetz  vom  28.  Januar  1989 
(GVOBl. S. 48), außer Kraft.
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